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baren oder gar rational erfaßten Redltsordnung ist jedodl das Redlt lngel­
heims nodl weit entfernt. Gleidles gilt m. E. in einem nodl viel größerem Um­
fang für die nur sdlwer fixierbare Gedankenarbeit der lngelheimer Sdlöffen 
bei der Findung und Anwendung des Rechts in dem konkreten Redltsstreit, 
zieht man etwa einen Vergleidl zu dem begn'fflidl-fadllidlen Redltswissen der 
zur gleidlen Zeit praktizierenden gelehrten Juristen. Mit dieser kritisdlen An­
merkung soll freilidl der Wert einer zusammenfassenden und in mandlen Punk­
ten wohl absdlließenden Untersudlung gewohnheitlidl-lokaler tragender Redlts­
vorstellungen in keiner Weise gesdlmälert werden. Ein umfänglidler Anhang 
bislang ungedruckter Urteile (S. 381--438) ergänzt die von Adalbert Erler be­
sorgte bisherige Edition (dazu vgl. DA 10, 207; 16, 251; 20, 232). 

Hans Schlosser 

Wolf-Heino S t r u c k, Die Sendgeridltsbarkeit am Ausgang des Mittelalters 
nadl den Registern des Ardlipresbyterats Wetzlar. Ein Beitrag zur Gesdlidlte 
der sittlidlen Zustände und des kirdllidlen Lebens am Vorabend der Refor­
mation, Nassauisdle Annalen 82 (1971) S.104-145. - Aus unveröffentlidlten 
Registern des Ardlipresbyterats Wetzlar ersdlließt der Vf. plastisdl und leben­
dig die Sprudlpraxis der Sendgeridltsbarkeit in der Epodle ihres Niedergangs, 
wie sie bislang von der Forsdlung nidlt behandelt wurde. Er entfaltet eine 
bunte Palette kulturhistorisdl außerordentlidl interessanter (wenn audl dem 
Charakter dieser Register entsprechend negativer) Lebenssadlverhalte. Sie sind 
beredte Zeugen des Alltags sowie des religiös-sittlidlen Lebens in dörflidlen 
Gemeinsdlaften im ausgehenden MA. - Abgesehen von spezi:fisdl juristisdlen 
neuen Erkenntnissen, betre'ffend etwa den sadllidl-gegenständlidlen Umfang 
und Bereidl der Sendgeridltsbarkeit, besteht der darüber hinausgehende Quellen­
wert in den Aussagen zur kirdllidlen Organisation, zur Siedlungs- und ört­
lidlen Wirtsdlaftsgesdlidlte. Die ausgewerteten Sendregister enthalten ein­
gehende Verzeidlnisse der Sendkirdlen, ihrer Kapellen und Altäre. Sie geben 
weiter Auskunft über Bevölkerungszahl, Siedlungsdidlte sowie über Art und 
Umfang der jeweiligen die einzelnen Dorfgemeinden treffenden Abgaben für 
das Sendredlt. Bemerkenswert sind audl die gewerbestatistisdlen Erhebungen 
mit genau vermerkten Gefälle-Quoten des Registers v. J. 1511, das als Anlage 
abgedruckt ist (S. 138-145 mit Ortsindex). Um die Wende zum 16. Jh. sinken 
Ansehen und Bedeutung des Send. Einer allgemein bekannten Entwicklung 
gemäß gerät audl dieser Jurisdiktionszweig in die Abhängigkeit der weltlidlen 
Gewalten. Städtische Satzungen oder territoriale Polizeiordnungen unterstellen 
ursprünglich dem Send angehörende Rügesamen ihrer, d. h. der säkularen Juris­
diktion. Gefardert durdt die Landesherrn, z. B. den Wetterauer Grafenbund, 
kommt es sdlließlidt zur Auflehnung und zum o'ffenen Widerstand gegen den 
Send. Mit der Reformation findet diese geistliche Sitten- und Rügegerichtsbar­
keit ihr Ende. - Die wissensdlaftlidten Ergebnisse dieses Beitrages gehen weit 
über die engere Ortsgesdlidtte hinaus. Hans Schlosser 
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Hans S c h e n k, Nürnberg und Prag. Ein Beitrag zur Gesdlidtte der Han­
delsbeziehungen im 14. und 15. Jahrhundert (Osteuropastudien der Hodlsdlulen 
des Landes Hessen Reihe I: Gießener Abhandlungen zur Agrar- und Wirt­
sdlaftsforsdlung des europäischen Ostens Bd. 46) Wiesbaden 1969, Otto Harras­
sowitz, 189 S., DM 18. - Gestützt auf z. T. ungedrudtte Prager und Nürn-




